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Textliche Festsetzungen

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

    o offene Bauweise

Baugrenze

nur Einzelhäuser zulässig

überbaubare Grundstücksfläche

nicht überbaubare Grundstücksfläche

Zeichenerklärung

Örtliche Bauvorschriften nach § 86 Abs. 1 und Abs. 4 BauO NRW i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB

Dachgestaltung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW)

Als Dachform sind im Geltungsbereich geneigte Dächer und

Flachdächer zulässig. Als Flachdach gilt ein Dach mit einer Dachneigung

von einschließlich 5°.

Dachgauben (§ 86 Abs. 1 Nr.1 BauO NRW)

Dachgauben sind ab einer Dachneigung von mind. 35° gestattet. Sie

dürfen bei eingeschossiger Bauweise 1/2 der Trauflänge und bei

zweigeschossiger Bauweise 1/3 der Trauflänge nicht überschreiten.

       Sockelhöhe (§ 86 Abs. 1 Nr.1 BauO NRW)

Die Sockelhöhe darf max. 0,50 m über Oberkante fertiger Straße bis OK

Rohdecke Erdgeschossfußboden, gemessen mittig am Gebäude,

betragen.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

   WA Allgemeines Wohngebiet

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

   II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

  0,4 Grundflächenzahl (GRZ)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO sind folgende

Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 3 BauNVO auch

ausnahmsweise nicht zulässig:

- Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr.3 BauNVO)

- Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr.4 BauNVO)

- Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO)

Allgemeine Hinweise

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche

Bodenfunde, d.h. Mauerwerk, Einzelfundamente, aber auch

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen

Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von

Bodendenkmälern ist der Gemeinde und dem Landschaftsverband

Westfalen-Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für

Bodendenkmalpflege (Tel.: 0521 / 5200250) unverzüglich anzuzeigen

und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in

unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG)

Die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu beachten. Bei

abgängigen Gehölzen ist gleichartiger Ersatz zu schaffen. Eine

Ausfertigung der DIN 18920 kann zu den üblichen Öffnungszeiten im

Fachbereich Bauen und Planen der Stadt Delbrück eingesehen

werden.

Für die Benutzung des Grundwassers (Entnahme, Einleitung,

Wärmepumpe, Erdwärmesonde usw.) muss ein

Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren durchgeführt werden.

Große Glasflächen an baulichen Anlagen sind zum Vogelschutz so

auszuführen, dass Kollisionen vermieden werden.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sowie

§§ 12, 14 und 23 BauNVO)

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind im Zufahrtsbereich in

einem Abstand von mindestens 5,00 Metern zur Straßenbegrenzungslinie

zu errichten. Liegen diese gleichzeitig parallel zu einer zweiten

Straßenverkehrsfläche so sind die so angeordneten Garagen, überdachten

Stellplätzen und Nebenanlagen mit einem Mindestabstand von 1,00 m zur

Straßenbegrenzungslinie zu errichten. Dieser Grundstücksbereich ist mit

Gehölzen zu begrünen.

Außerhalb des Zufahrtsbereiches mit einer Tiefe von 5,00 Metern sind

Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO auch außerhalb der

überbaubaren Flächen in eingeschossiger Bauweise (max. Traufhöhe 3,00

m) zulässig.

Nutzungsschablone

Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Pro Baugrundstück sind Zufahrten für Kraftfahrzeuge zur Erschließungsstraße

höchstens auf einer Breite von 8 Metern anzulegen, gemessen entlang der

Straßenbegrenzungslinie.

Bauweise

GRZ

Haustypen

Zahl der

Vollgeschosse

Art der

baulichen

Nutzung

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gem. §§ 16 und 18 BauNVO wird die Außenwandhöhe der Traufe,

gemessen von der Oberkante Rohdecke Erdgeschossfußboden bis

Schnittpunkt Oberkante Dachhaut mit der Außenwand, wie folgt festgesetzt.

Diese Festsetzung gilt nicht bei der Errichtung eines Staffelgeschosses. Bei

Flachdächern ist die Traufhöhe die Oberkante Attika bzw. Brüstung.

minimal 2,75 m  

maximal 6,50 m

Gem. §§ 16 und 18 BauNVO wird eine Gebäudehöhe, gemessen von der

Oberkante Rohdecke Erdgeschossfußboden bis oberstem Abschluss des

Gebäudes für geneigte Dächer, wie folgt festgesetzt:

minimal             6,50 m    

maximal             10,75 m

Gem. §§ 16 und 18 BauNVO wird eine Gebäudehöhe, gemessen von der

Oberkante Rohdecke Erdgeschossfußboden bis oberstem Abschluss des

Gebäudes bei der Errichtung eines Staffelgeschosses, wie folgt festgesetzt:

minimal             6,50 m    

maximal             10,00 m

Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.

§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dürfen die festgesetzten Baugrenzen

durch Terrassen und offene Terrassenüberdachungen um bis zu 4,00

Meter überschritten werden.

Einfriedungen (§ 86 Abs. 1 Nr. 5 BauO NRW)

Einfriedungen sind entlang öffentlicher Straßen sowie in den Zufahrtsbereichen zu

Garagen, Stellplätzen und überdachten Stellplätzen der angrenzenden

Grundstücke, bis zu einer Tiefe von 5,00 Metern von der Straßenbegrenzungslinie

als lebende Hecken mit niedrigem Wuchs (max. 1,00 m) zulässig. Ausnahmsweise

sind bauliche Einfriedungen hinter den lebenden Hecken in einem Abstand von

mindestens 0,50 Metern zur Straßenbegrenzungslinie in höchstens gleicher Höhe

möglich.

Grundstücke mit einer Straßenbegrenzungslinie entlang zweier

Grundstücksgrenzen dürfen entlang einer dieser Grundstücksgrenzen

Einfriedungen als lebende Hecken bis zu einer Höhe von 2,00 Metern errichten.

Sichtbeziehungen sind bei der Errichtung zu beachten.

Sonstige Planzeichen

Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplans in seiner 5. Änderung

Flurstücksgrenze

Flurgrenze
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NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.
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